
Teilnahmegebühr
bei Anmeldung bis zum 
17. Oktober 2003: Frühbucherrabatt € 500,-
Normalpreis € 600,-
Preise zzgl. 16% MwSt.
In der Teilnahmegebühr inbegriffen sind Pausenerfrischungen,
Tagungsgetränke, Mittagessen, Sektempfang.

Stornogebühr
Stornierungen bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei; danach
wird, soweit kein Ersatzteilnehmer gestellt wird, die gesamte Teilnehmer-
gebühr berechnet. Volle Teilnehmergebühr auch bei Nichterscheinen.

Anmeldung 
für den AiB-Kongress 
„Das neue Kündigungsschutzrecht” 
17. November 2003 in Köln 

Am schnellsten geht’s per Fax: 0 22 03/9 35 25 - 41

Branche

Funktion

Telefon Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Anmeldung und Informationen bei
Martina Voiss Telefon 0 22 03/9 35 25 - 46

Fax 0 22 03/9 35 25 - 41
E-Mail martina.voiss@aib-verlag.de

Hotelreservierungen
Für Übernachtungen steht ein begrenztes Zimmer-
kontingent zu Sonderkonditionen zur Verfügung. 
Bitte buchen Sie mit Hinweis auf den Kongress direkt: 
Dorint Hotel Köln
Telefon 02 21/???, Fax 02 21/???

Wir behalten uns Programmänderungen vor.

Name/ Vorname

Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

9.00Uhr Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Ulrich Zachert

9.15 Uhr Die Reform des Kündigungsschutz-
rechts
■ Kleinbetriebsklausel
■ Sozialauswahl
■ Wiedereinführung der Namensliste
■ Wahlrecht Kündigungsschutz oder

Abfindung
■ Änderungen beim Arbeitslosengeld
Anschließend Diskussion
Dr. Bertram Zwanziger

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr Aufhebung, Abwicklung und Abfindung
■ Aufhebungsvertrag
■ Gerichtliche Auflösung
■ Abfindung
■ Sozial- und steuerrechtliche Folgen der

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Anschließend Diskussion
Helga Appel

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Beteiligungsrechte bei Kündigung
■ Auswirkungen der Gesetzesänderungen
■ Beteiligung des Betriebsrats nach 

§ 102 BetrVG
■ Anhörungsverfahren
■ Widerspruchsgründe
■ Zustimmungsersetzungsverfahren
Anschließend Diskussion
Michael Felser

15.00 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr Instrumente zur Beschäftigungs-
sicherung
■ Personalplanung und Beschäftigungs-

sicherung (§§ 92, 92 a, 97 Abs. 2
BetrVG)

■ Interessenausgleich und (Transfer) 
Sozialplan

■ Strukturkurzarbeitgergeld
■ Strategisches Vorgehen
Anschließend Diskussion
Brigitta Winkelmann

17.00 Uhr Sektempfang

Ob die Reform des Kündigungsschutz-
rechts im Rahmen der so genann-
ten „Agenda 2010“ der Bundesre-
gierung tatsächlich mehr Arbeits-
plätze schafft, darf bezweifelt wer-
den. Fest steht allerdings, dass sich
Betriebsräte mit den neuen Vor-
schriften auseinander setzen müs-
sen, um die Interessen der Beschäf-
tigten effektiv vertreten zu können.
Auch die Änderungen beim Arbeits-
losengeld wirken sich auf die Be-
triebsratsarbeit aus – so etwa bei
Sozialplanverhandlungen. Über wel-
che Instrumente verfügen Interes-
senvertretungen, um die negativen
Auswirkungen für die Arbeitnehmer
wenigstens abzuschwächen?
Welche Handlungsmöglichkeiten
verleiht ihnen das BetrVG? Der AiB-
Kongress behandelt alle wichtigen
Änderungen und vermittelt so die
für die Praxis relevanten Informa-
tionen zum Thema. Die Kongress-
teilnehmer haben zudem die Mög-
lichkeit zu einem ausführlichen
Dialog mit den namhaften Experten.
Zielgruppen sind neben den Betriebs-
räten auch Anwälte sowie alle, die
in der Praxis mit Fragen und Proble-
men zum Kündigungsschutzrecht
konfrontiert werden.

Die Referenten
Helga Appel, Rain und Fachanwältin für Arbeitsrecht,
Bremen 
Michael Felser, RA in Brühl
Brigitta Winkelmann, Rain und Fachanwältin für
Arbeits- und Sozialrecht, Ingolstadt
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Fortbildung gemäß
§ 37 Abs. 6 BetrVG
§ 15 FAO

Das neue Kündigungsschutzrecht
Instrumente und Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte

Dr. Bertram Zwanziger, Richter am
Bundesarbeitsgericht, Erfurt

Moderation
Prof. Dr. Ulrich Zachert, Hochschule für Wirtschaft
und Politik, Hamburg

Hansestraße 63a
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